Liebe Steinbacherinnen und Steinbacher und Betroffene

Bis zum 12.7.05 waren die Pläne zur geplanten Tank- und Rastanlage (TuR) in Winnweiler ausgelegt und viele Bürger haben die Gelegenheit wahrgenommen, um sich eine Meinung zu bilden.

Wie in letzter Zeit wieder verstärkt aus der Presse zu erfahren ist, wird es nun immer akuter, dass die TuR-Anlage Donnersberg vor „unserer“ Haustür aus dem Boden gestampft wird.

Um gegen diese Anlage an einem sinnlosen Standort zu protestieren, kann jeder betroffene Einwohner von Steinbach und den umliegenden Gemeinden einen Einwand in schriftlicher Form, bis zum 25.7.2005, an die Verbandsgemeinde Winnweiler richten.

Die VG Winnweiler ist durch den Landesbetrieb für Straßen und Verkehr (LSV) verpflichtet, diese Einsprüche aufzunehmen und weiterzureichen. Es ist wichtig, daß dies jede Einzelperson für sich selbst ausführt. Je mehr Einzeleinwände vorliegen, um so höher sind die Chancen etwas in dieser Sache auszurichten.

Die Ortsgemeinde hatte sich damals (vor 20 Jahren) in letzter Minute hinter die Interessen der Brühlstraße gestellt. Leider kamen damals keine Forderungen aus der Standenbühler Straße, Wolf-von-Eltz-Ring, sowie der Donnersberger Straße und somit wurden keine Lärmschutzmaßnahmen im Osten von Steinbach getroffen. Damals konnte sich auch keiner vorstellen, was auf Steinbach zukommt.

Dieses Mal sollte dies nicht so sein, denn sollte die TuR-Anlage gebaut werden, dann hat JEDER in Steinbach einen Nachteil von der Lärm- und Geruchsbelästigung, insbesondere Nachts, wenn man sich erholen will, zu erwarten. Dann wird es nicht mehr möglich sein mit offenem Fenster schlafen zu können (was jetzt teilweise schon sehr schwierig ist).

Es werden keine Schutzmaßnahmen getroffen, wenn keine Bürgerforderungen existieren. Selbst ein Straßenneubauplaner, der zwar die Probleme sieht, darf kein Geld in Lärmschutz investieren, wenn keine Forderungen in Form von Einwänden vorliegen. (Kostenkontrolle durch den Rechnungshof)

Deshalb fordern wir lieber einen Einwand mehr, als einen zu wenig. Aber nach dem 26.07.2005 ist der Zug abgefahren und keiner kann mehr aufspringen! Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!
Keiner konnte sich damals die Lärmauswirkungen in der Standenbühler Straße, Wolf-von-Eltz-Ring und Donnersberger Straße vorstellen.

Die bessere Alternative wäre der Parkplatz „Heubergerhof“ bei Kirchheimbolanden oder wie in der Rheinpfalz (16.7.05) zu lesen war, der ARAL-Autohof. Ebenso wäre auch die 25Jahre alte Forderung einen Standort am Schnittpunkt B40/A63 (4,5km in westlicher Richtung) denkbar.

Durch die besonderen örtlichen Gegebenheiten um Steinbach sind alle geplanten Lärmschutzmaßnahmen absolut unzureichend.

Die jetzige Planung ist weder ökonomisch noch wirtschaftlich ausgerichtet. 

Verschiedene andere Modelle wären denkbar.

Laßt uns dafür kämpfen!!

Aber auch ein offenes Wort an die Grundstücksbesitzer, die sich einen „hohen“ Ertrag beim Verkauf ihrer Grundstücke erhoffen.

Können wir nicht eine Interessengemeinschaft „Grüner Wald“ parallel zur A63 gründen! Damit, liebe Grundstücksbesitzer, werdet Ihr Eure Grundstücke, zum gleichen oder besseren Preis los und die Steinbacher Bürger haben auch in der Zukunft etwas davon!

In der Anlage erhalten Sie unser Einspruchbeispiel. Dieses können Sie verwenden. Sie müssen nur die Adresse ergänzen, und vergessen Sie nicht zu unterschreiben. Sie können das Schreiben auch gern individuell ergänzen oder gänzlich neu, in Ihrem Sinne formulieren.

Selbstverständlich nehmen wir auch Ihren Einspruch entgegen und leiten diesen fristgerecht weiter.

Weitere Exemplare dieses Einspruchschreibens sind bei uns erhältlich. Jeder Mitbürger, der sein 15. Lebensjahr vollendet hat, sollte seinen eigenen Einspruch abgeben. 

Wir stehen Ihnen gerne jederzeit zum Gespräch zur Verfügung. Nicht nur jetzt, sondern auch während der gesamten nächsten Zeit. 

Wir sind dankbar für alle Ihre Fragen und Argumente.

Im Namen der „Interessengemeinschaft Steinbach A63“

Michael März, Brühlstraße 12

Marc-André Braun, Obere Mühle

Matthias Nickel, Am Dorfacker 1-3

Dieter Emig, Donnersberger Straße 10a

Am 26.7.05 legt das Boot Planfeststellungsverfahren Tank- und Rastplatz ab. Noch kann man mitfahren. Man kann sogar später aussteigen, aber keiner kann nach dem 26.7.05 mehr einsteigen.

Alle Vorgänge auch unter www.A63.Steinbach-am-Donnersberg.de
Absender:


……………………..

……………………..

67808 Steinbach


An Landesbetrieb Straßen und Verkehr

 -

über VG Winnweiler

Jakobstraße 29

67722 Winnweiler

Einwand gegen Tank- und Rastanlage bei Steinbach/Dbg.

Hiermit erhebe ich fristgerecht Einspruch gegen die ausgelegten Pläne zur geplanten Tank- und Rastanlage Donnersberg.

· Bereits im Jahr 1985 wurde mittels Beschluß entschieden, daß keine Tank- und Rastanlage bei Steinbach gebaut wird. (Az.:02.1-545-VI/10)

· Eine Tank– und Rastanlage in direkter Nähe zum Ort beeinträchtigt meinen persönlichen Wohnwert in erheblichem Maße.

· Es gibt keine gesetzliche Regelung wie der zu erwartende Lärm einer TuR zu berechnen ist (ruhender und fahrender Verkehr). Die vorgelegten schalltechnischen Berechnungen sind aus unserer Beurteilung fehlerhaft und unvollständig.

· Die in der schalltechnischen Anlage aufgeführten Werte zu den Gebäuden sind berechnete Werte und entsprechen nicht den Tatsachen.

· Es entstehen weitaus höhere Emissionsabgase sowie Lärm (durch an- und abfahrende Autos, insbesondere LKW) als es ohnehin durch die Autobahn schon gegeben ist. 

· Die zu erwartenden Immissionswerte haben Einfluß auf Mensch und Natur und stellen eine massive Wertminderung meines Eigentums dar. 

· Die jetzige Planung berücksichtigt nicht die besonderen örtlichen Gegebenheiten um Steinbach (z. B. Klima- und Windverhältnisse).

· Die Kriminalitätsstatistik zeigt an solchen Anlagen mit solcher Nähe zum Ort, erhöhte Gefahren für die Bürger.

· Eine wirtschaftlichere Lösung für die TuR wäre, den bereits komplett erschlossenen Parkplatz „Heubergerhof“ bei Kibo auszubauen. 

· Eine wirtschaftliche Komplettlösung wäre das Standortkonzept Autohof bei Kibo durch ARAL. 

· Gleichzeitig wird mit dem symmetrischen Aufbau der Anlage ein völlig überholtes Konzept reanimiert. Die Praxis zeigt, daß einseitige Anlagen, die als Autohof in einem Gewerbegebiet integriert werden, die wirtschaftlichste und verträglichste Variante darstellen. Hier werden ebenfalls Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen geschaffen.

· Die Größe der Anlage entspricht der Fläche des Ortskerns. Somit paßt die jetzige Planung der TuR in keinster Weise in das landschaftliche Bild von Steinbach und deren Umgebung.

· Weiterhin sehe ich, daß das Erholungs- und Tourismusgebiet Steinbach/Donnersberg durch erhöhten KFZ-Verkehr an der Tankstelle empfindlich gestört wird. Zu unserem Wohnbereich zählen wir auch Balkon und Terrasse (Urteil 21.5.1976 BVG  G IV C80/74)

· Die Versorgungswege zur TuR werden mit Sicherheit als Schleichwege benutzt um auf die Autobahn aufzufahren. Dadurch wird das Verkehrsaufkommen durch Steinbach weiter erhöht und somit auch der Lärm- und Geruchspegel ansteigen.

· Die zu erwartende Belästigung wird die Weiterentwicklung des Ortes verhindern. Die Fluktuation wird beginnen.

· Aus den oben genannten Punkten ist die jetzige Planung einer TuR ein unzulässiger, nicht zumutbarer Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte. Deshalb kann ich diesem Planfeststellungsverfahren nicht zustimmen.

· Ich fordere die Umsetzung der Lärm- und Windschutzbaumaßnahmen, die Steinbach auf der Ostseite, von der L394 bis Standenbühler Einschnitt, schützt.  Wie vor 20 Jahren schon gefordert.

· Einer in dieser Form gemäß Planfeststellungsverfahren angesiedelter Rastplatz an der A63 führt zur Klage gegen den Bund.

________________________________


Unterschrift  
Steinbach/Dbg. den

Ich behalte mir vor, weitere Einwände am Erörterungstermin zu bringen.
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